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PEG perkutane endoskopische Gastrostomie 

PharmR Pharmarecht (Zeitschrift) 

PID Präimplantationsdiagnostik 

PKV Private Krankenversicherung 

PND Pränataldiagnostik  

ProstG Prostitutionsgesetz 

RdM Recht der Medizin (Zeitschrift) 

RefE Referentenentwurf 

Reg.-E  Regierungsentwurf  

RGSt Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen 

RGZ Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen 

Rn. Randnummer 

S. Seite 

SGB Sozialgesetzbuch 

sog. So genannte 

StGB Strafgesetzbuch  
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StrRG Gesetz zur Reform des Strafrechts 

StVollzG Strafvollzugsgesetz 

ThürVerf Verfassung des Freistaats Thüringen 

TPG Transplantationsgesetz 

UAbs. Unterabsatz 

US-Dollar United States Dollar 

v. von 

VersR Versicherungsrecht (Zeitschrift) 

VG Verwaltungsgericht 

vgl. vergleiche 

Vorb. Vorbemerkung  

VDÄPC Vereinigung der deutschen ästhetisch-plastischen Chirurgen e.V. 

WHO World Health Organization (deutsch: Weltgesundheitsorganisation) 

z.B. zum Beispiel 

ZEFQ Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheits-
wesen 

ZfL Zeitschrift für Lebensrecht  

Ziff. Ziffer 

ZMGR Zeitschrift für das gesamte Medizin- und Gesundheitsrecht 

ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik  

ZStW Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 
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1. Kapitel:   Einleitung 

Die medizinische Indikation scheint ein Relikt vergangener Zeit zu sein. 
Der wissenschaftliche Fortschritt stellt die medizinische Indikation in 
Frage, eröffnet er doch immer neue Möglichkeiten für ärztliche Maßnah-
men, ohne dass diese medizinisch veranlasst wären. Beispiele für nichtin-
diziertes ärztliches Handeln aus der modernen Medizin gibt es viele. Auf 
der einen Seite stehen immer extremer werdende wunschmedizinische Ein-
griffe, wie z.B. der Entschluss in der Öffentlichkeit stehender Personen, 
sich eine dritte Brust an den Körper operieren zu lassen1. In solchen Fall-
konstellationen ist bislang offen, ob das grundsätzliche Fehlen einer medi-
zinischen Indikation das (rechtliche) Verhältnis zwischen Ärzt*innen und 
Patient*innen langfristig ändern wird.2 Daneben gibt es die kurativen Me-
dizinbereiche, in denen die medizinische Indikation bislang nicht in Frage 
gestellt wurde. Klärungsbedürftig sind die rechtlichen Konsequenzen, wenn 
auch dort ein Fehlen der medizinischen Indikation festgestellt wird. Eine 
vom Bundesgesundheitsministerium in Auftrag gegebene Studie beispiels-
weise lässt vermuten, dass die medizinische Indikation beim Einsatz von 
Zahnspangen in der Kieferorthopädie in vielen Fällen unklar ist, da die 
Langzeitfolgen dieser Eingriffe nicht hinreichend untersucht sind.3 Dieses 
Ergebnis ist insofern beachtlich, da sich die Kosten der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) für kieferorthopädische Behandlungen im Jahr 
2017 auf rund 1,1 Milliarden Euro beliefen4 und fraglich ist, in welchem 
Verhältnis die medizinische Indikation zum Leistungskatalog der GKV 
steht. 

____________________ 

1  N.N., Berliner Zeitung vom 4.10.2018, abrufbar unter https://www.bz-berlin.de/leu 
te/micaela-schaefer-will-unbedingt-eine-dritte-brust, abgerufen am 22.11.2019. 

2  Dörries, Die medizinische Indikation: Begriffsbestimmung und Rahmenbedin-
gung, in: Dörries/Lipp, Medizinische Indikation, 2015, S. 13 (16). 

3  IGES-Gutachten „Kieferorthopädische Behandlungsmaßnahmen“ von November 
2018, abrufbar unter https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/D 
ateien/5_Publikationen/Praevention/Berichte/IGES_Gutachten_KfO.pdf, abgeru-
fen am 22.11.2019. 

4  IGES-Gutachten „Kieferorthopädische Behandlungsmaßnahmen“, S. 114, abruf-
bar unter https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Pu 
blikationen/Praevention/Berichte/IGES-Gutachten_KfO.pdf, abgerufen am 
22.11.2019. 
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Unklarheit im Hinblick auf die medizinische Indikation besteht auch bei 
nicht-invasiven Pränataltests (NIPT)5, die in den Leistungskatalog der ge-
setzlichen Krankenversicherung aufgenommen werden könnten.6,7 Neben 
der Kritik, dass NIPT keinen medizinischen Mehrwert hätten8, ist proble-
matisch, dass ein erhöhtes Risiko für die Geburt eines Kindes mit chromo-
somaler Störung erst bei Frauen ab 35 Jahren vorliegen soll.9 Es fehlt aber 
eine Begründung, inwiefern „ein Abbruch nach Trisomie 21 Diagnose bei 
einer 35-Jährigen ethisch eher vertretbar als bei einer 20-Jährigen“10 ist. Im 
Fortpflanzungsmedizinrecht ist außerdem an das sog. Social Egg Freezing 
zu denken, bei dem sich Frauen ohne medizinischen Anlass Eizellen ent-
nehmen lassen, diese einfrieren und so auch in späteren Lebensabschnitten 
in der Familienplanung flexibel bleiben.11 Das nicht indizierte Einfrieren 
von Eizellen ist nach derzeitiger Rechtslage – insbesondere im Embryonen-
schutzgesetz (ESchG) – nicht verboten, eine ausdrückliche Regelung hierzu 
gibt es aber nicht, sodass es offene Fragen zu Umfang und Intensität der 
ärztlichen Aufklärungspflichten gibt.12  

____________________ 

5  Dies sind für den Fötus ungefährliche Bluttests, mit denen das Risiko einer auto-
somalen Trisomie 13, 18 oder 21 bestimmt werden kann; Kießling, in: 
Rolfs/Giesen/Kreike-bohm/Udsching, BeckOK Sozialrecht, Stand 1.6.2019, § 24d 
SGB V Rn. 9. 

6  N.N., Ärzteblatt vom 18.3.2019, abrufbar unter https://www.aerzteblatt.de/nach-
richten/-101710/-Nichtinvasive-Praenataltests-sollen-Kassenleistung-werden, ab-
gerufen am 22.11.2019. 

7  Der G-BA sieht in der Testgüte der NIPT robuste Belege aufgrund enger Kon-
fidenzintervalle für die Spezifität der Tests auf Trisomien 13 und 18: „Diese be-
trägt für die Testung auf Trisomie 13 99,97 % (95 %-KI: [99,88 %; 99,99 %]) und 
für die Testung auf Trisomie 18 99,94 % (95 %-KI: [99,87 %; 99,97 %])“; G-BA, 
Tragende Gründe zum Beschlussentwurf des Gemeinsamen Bundesausschusses 
über eine Änderung der Mutterschafts-Richtlinien (Mu-RL): Nicht-invasive Prä-
nataldiagnostik zur Bestimmung des Risikos autosomaler Trisomien 13, 18 und 21 
mittels eines molekulargenetischen Tests (NIPT) für die Anwendung bei Risiko-
schwangerschaften, abrufbar unter https://www.g-ba.de/downloads/40-268-
5640/2019-03-22_Einleitung-SN_NiPT_Beschlussentwurf_TrG_WZ.pdf, abge-
rufen am 22.11.2019. 

8  Zitat Rüffer, in: Bahnsen/Spiewak, Im Blut der Mutter, DIE ZEIT vom 21.3.2019, 
S. 33. 

9  Bahnsen/Spiewak, Im Blut der Mutter, DIE ZEIT vom 21.3.2019, S. 33. 
10  Zitat Zerres, in: Bahnsen/Spiewak, Im Blut der Mutter, DIE ZEIT vom 21.3.2019, 

S. 33. 
11  Erlebach, in: Barth/Erlebach, Handbuch des neuen Fortpflanzungsmedizinrechts, 

2015, S. 226. 
12  Schlögl-Flierl/Lindner, Kinderwunsch auf Eis gelegt, Herder Korrespondenz 

2019, Heft 5, 26 (27, 29). 
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Große öffentliche Aufmerksamkeit erfährt auch die Behandlung am Le-
bensende und die damit verbundene Frage, welche Behandlungen, wann 
und vor allem auch wie lange medizinisch indiziert sind. Rechtlich ist die 
wesentliche Frage, ob eine fehlende Indikation Konsequenzen für die Zu-
lässigkeit dieser Maßnahme hat und wie diese Konsequenzen ggfs. ausge-
staltet sind. Auch organprotektive Maßnahmen zur Vorbereitung einer Or-
ganspende bei einer hirntoten Person stellen sich als nichtindiziert für die 
Heilbehandlung der Patient*innen dar, da sie „lediglich“ die Organe für 
den/die Organempfänger*in erhalten.13 Insbesondere bei diesen existenzi-
ellen Behandlungsfragen würden sich das objektive Wohl und der subjek-
tive Wille der Patient*innen als Antagonisten gegenüberstehen, da Pati-
ent*innen selbst darüber entscheiden wollten, was dem eigenen Wohl diene 
und diese Entscheidung nicht den Ärzt*innen übertragen möchten.14 Dieser 
Konflikt zwischen Selbstbestimmung der Patient*innen und ärztlicher Ex-
pertise, der regelmäßig mit einer Warnung vor ärztlichem Paternalismus15 
verbunden wird, ist im Medizinrecht regelmäßig anzutreffen. Auch die neu-
este Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Behandlung am Lebens-
ende löst diesen Konflikt nicht adäquat. Der Bundesgerichtshof verneint 
durch einen pauschalen Verweis auf die Höchstrangigkeit des Rechtsguts 
Leben einen ersatzfähigen zivilrechtlichen Schaden auch bei einem leidens-
behafteten Weiterleben.16 Dies erscheint auf den ersten Blick widersprüch-
lich, da im gleichen Urteil ausgeführt wird, dass die Ablehnung lebensver-
längernder Maßnahmen als Ausdruck des Selbstbestimmungsrechts der Pa-
tient*innen Vorrang vor der staatlichen Schutzpflicht für Art. 2 Abs. 2 S. 1 
GG hat.17,18 Um die diffizile verfassungsrechtliche Gemengelage interes-

____________________ 

13  Höfling, Organspende oder Organgewinnung? ZRP 2019, 2 (4). 
14  Eser, Die Regulierung des Lebensendes als rechtliche Herausforderung, MedR 

2018, 734 (737). 
15  Z.B. Marckmann, Wirksamkeit und Nutzen als alternative Konzepte zur medizini-

schen Indikation, in: Dörries/Lipp, Medizinische Indikation, 2015, S. 113 (116); 
Korn, Übertherapie am Lebensende – Wann ist „genug“ genug? GuP 2017, 168 
(172f.). 

16  BGH NJW 2019, 1741 (Ls. 1, 1741).  
17  BGH NJW 2019, 1741 (1743) mit Verweis auch auf Huber, Das Verhältnis von 

medizinischer Indikation und Patientenwille bei §§ 1901a ff. BGB, GesR 2017, 
613 (617f.). 

18  In einem Strafverfahren wurden jüngst zwei Ärzte in zwei Fällen ärztlich assistier-
ter Selbsttötungen freigesprochen, was auf eine Rechtsprechungsänderung zu 
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sengerecht zu klären und insbesondere den Konflikt zwischen der Pati-
ent*innenselbstbestimmung und der medizinischen Indikation als Ausdruck 
der ärztlichen Expertise aufzulösen, ist eine umfassende Analyse nötig. 

Die Weiterentwicklung der ärztlichen Tätigkeitsfelder19 führt dazu, dass 
auch die rechtlichen Anforderungen an ärztliches Handeln dem Wandel un-
terliegen. Das Reichsgericht hat 1894 drei Voraussetzungen für die Recht-
mäßigkeit ärztlicher Heileingriffe aufgestellt: Es muss eine wirksame Ein-
willigung der Patient*innen vorliegen, der Eingriff muss medizinisch indi-
ziert sein und die Behandlung muss lege artis durchgeführt werden.20 Die 
ursprünglich allein auf Heileingriffe ausgerichtete ärztliche Tätigkeit um-
fasst heute aber zahlreiche Berufsfelder, in denen über 392 000 Ärzt*innen 
in Deutschland tätig sind.21 Die Zahl der berufstätigen Ärzt*innen in 
Deutschland hat sich seit 1960 vervierfacht.22 Zwar verlangen alle ärztli-
chen Behandlungen die Einwilligung der Patient*innen sowie eine Durch-
führung, die dem anerkannten Stand der Wissenschaft entspricht, soweit 
nicht etwas anderes vereinbart ist (vgl. § 630a Abs. 2 BGB). Die medizini-
sche Indikation ist allerdings keine zwingende Voraussetzung aller dieser 
Behandlungen, da sich weder im Zivil- oder Strafrecht noch im öffentlichen 
Recht eine entsprechende Norm finden lässt.23 Wird aber die medizinische 
Indikation als Bekenntnis zum Ziel, ausschließlich dem Wohle der Pati-
ent*innen zu dienen, verstanden24, bleibt die Frage, welches Ziel nichtindi-
ziertes ärztliches Handeln verfolgt. Obgleich sich das medizinrechtliche25 

____________________ 

BGHSt 32, 367 hindeutet, da der BGH eine Pflicht der beiden Ärzte zur Lebens-
rettung nach Eintritt der Bewusstlosigkeit der Suizidentinnen in diesem Verfahren 
verneint; BGH NJW 2019, 3089 und BGH NJW 2019, 3092.  

19  Dies stellt auch Gahl, Zur Geschichte des Begriffs der medizinischen Indikation, 
in: Dörries/Lipp, Medizinische Indikation, 2015, S. 24 (32) fest. 

20  RGSt 25, 375. 
21  Ärztestatistik der BÄK 2018, abrufbar unter https://www.bundesaerztekammer.de 

/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Statistik2018/Stat18AbbTab.pdf, 
abgerufen am 22.11.19. 

22  Ärztestatistik der BÄK 2018, abrufbar unter https://www.bundesaerztekammer.de 
/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Statistik2018/Stat18AbbTab.pdf, 
abgerufen am 22.11.2019. 

23  Zur Auslegung des § 2 Abs. 1 MBO-Ä in diesem Zusammenhang unter 3. Kapitel 
C.II.1.c)bb)(2). 

24  Maio, Die Indikation als Vertrauensgrundlage in der Medizin, in: Dörries/Lipp, 
Medizinische Indikation, 2015, S. 74 (75). 

25  Auch in der Medizinethik findet die medizinische Indikation starke Beachtung, 
vgl. z.B. das Kapitel zur Medizinischen Indikation in Maio, Mittelpunkt Mensch, 
2. Aufl. 2017, S. 137 oder monographisch Wiesing, Indikation, 2017. 
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Schrifttum in den letzten Jahren verstärkt mit der Voraussetzung der medi-
zinischen Indikation in Einzelbereichen26 auseinandergesetzt hat, sind in 
diesem Zusammenhang noch viele Fragen ungeklärt.27 Es fehlt an einer 
grundlegenden Analyse der verfassungsrechtlichen Situation, insbesondere 
der grundrechtlichen Interessen. Diese Arbeit hat deshalb zum Ziel, die 
Rolle der medizinischen Indikation für das ärztliche Handeln zu klären und 
beschränkt sich hierbei nicht auf einzelne ärztliche Fachgebiete. Im Mittel-
punkt wird die Frage stehen, ob die Verfassung eine Statuierung der medi-
zinischen Indikation als Voraussetzung für ärztliches Tätigwerden zulässt 
oder möglicherweise vorschreibt.  

Im ersten Teil wird die Rechtsfigur der medizinischen Indikation erar-
beitet. Eine Darstellung der historischen Entwicklung der ärztlichen Be-
handlung und deren Voraussetzungen erleichtert das Verständnis der heuti-
gen Rolle der medizinischen Indikation. Anschließend werden mögliche 
Erosionstendenzen erörtert, denen die medizinische Indikation ausgesetzt 
ist. Zum einen ist sie als Voraussetzung ärztlichen Handelns bereits für 
mehrere Einzelbereiche in Schrifttum und Rechtsprechung ausgeschlossen 
worden. Zum anderen ist ein gesellschaftlicher Wandel zu beobachten. Der 
Wunsch des Individuums, sich zu verbessern, zu verschönern oder gesund-
heitliche Risiken frühestmöglich abzuklären, tritt in den Vordergrund und 
lässt die medizinische Indikation überflüssig erscheinen. 

Diese Entwicklung legt eine verfassungsrechtliche Analyse der medizi-
nischen Indikation nahe, da sich die rechtliche Praxis nach der Verfassung 
zu richten hat, zumal grundrechtskonform sein muss. So würde die medizi-
nische Indikation als rechtliche Voraussetzung ärztlichen Handelns einen 
mehrfachen Grundrechtseingriff evozieren. Die Rechtfertigung des Ein-
griffs wird im zweiten Teil anhand dreier Rechtfertigungsmodelle geprüft. 
Zum einen kommt die ärztliche Integrität als Rechtfertigungsmodell in Be-
tracht. Zum anderen könnte die medizinische Indikation als Voraussetzung 
ärztlichen Handelns zum Schutz des öffentlich-rechtlichen Sozialsystems 

____________________ 

26  Monographisch z.B. Richter, Indikation und nicht-indizierte Eingriffe als Gegen-
stand des Medizinrechts, 2018; Wesselmann, Pharmakologisches Neuroenhance-
ment aus verfassungsrechtlicher Sicht, 2018; Suhr, Der medizinisch nicht indi-
zierte Eingriff zur kognitiven Leistungssteigerung aus rechtlicher Sicht, 2016; Be-
bert, Neuroenhancement, 2016; Wagner, Die Schönheitsoperation im Strafrecht, 
2015; Ruf, Enhancements, 2014. 

27  Lindner, Prolegomena zu einer Theorie des Medizinrechts, JZ 2019, 639 (643); so 
auch Wiesing, Indikation, 2017, S. 15, 24; anders Wallner, Die Indikation, RdM 
2017, 101 (101), der den „Themenkomplex der medizinischen Indikation formal 
betrachtet aus rechtlicher Sicht relativ leicht zu umreißen“ einordnet. 
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gerechtfertigt sein. Den Schwerpunkt der Rechtfertigung bilden die grund-
rechtlichen Schutzpflichten. Der Staat könnte die Grundrechte aus Art. 3 
Abs. 1 GG (Gleichbehandlungsgrundsatz), Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG (Leben 
und körperliche Unversehrtheit), Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG (po-
sitives Selbstbestimmungsrecht als Ausdruck des allgemeinen Persönlich-
keitsrechts der Patient*innen) und schließlich Art. 1 Abs. 1 GG (Menschen-
würde), in ihrer schutzrechtlichen Dimension bemühen, um den durch die 
medizinische Indikation erfolgenden Grundrechtseingriff zu legitimieren. 

Zuletzt werden die Ergebnisse der verfassungsrechtlichen Analyse im 
dritten Teil für die einfachrechtliche Ausgestaltung des Verhältnisses zwi-
schen Ärzt*innen und Patient*innen fruchtbar gemacht. Das derzeit gel-
tende Konzept des sog. Informed Consent weist an verschiedenen Stellen 
Schwächen auf. Die Übertragung der Ergebnisse der verfassungsrechtli-
chen Analyse auf die offenen Flanken des Informed Consent führt abschlie-
ßend zu einem Vorschlag für einen neuen Entscheidungsprozess im Be-
handlungsverhältnis.
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2. Kapitel:   Medizinische Indikation als Rechtsfigur 

Die Begriffe medizinische Indikation und ärztliche Behandlung werden 
zum einen in der medizinischen Praxis und in den Rechtswissenschaften 
und zum anderen auch in Einzelbereichen der Rechtswissenschaften unter-
schiedlich interpretiert. Diese Divergenzen werden herausgearbeitet und es 
wird aufgezeigt, dass die Voraussetzung der medizinischen Indikation für 
ärztliches Handeln mittels einer verfassungsrechtlichen Analyse einheitlich 
neu bestimmt werden muss. 

A.  Begriffe 

I.  Medizinische Indikation 

„Die Anzeige ist also das durch den Verstand aufgefundene Vermittelungsglied 
zwischen der Krankheit und dem ihrer Heilung entsprechenden Verfahren des Arz-
tes. Die Symptome der Krankheit sind das Anzeigende, die Heilmittel das Ange-
zeigte, die Anzeige selbst steht zwischen beiden in der Mitte.“28 

____________________ 

28  Gmelin, in: Ersch/Gruber, Allgemeine Encyclopädie Wissenschaft und Künste, 
Vierter Teil, 1820, S. 365 Stichwort „Anzeige“. 
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Die medizinische Indikation – oder auch der Anlass29, der Grund30, der be-
gründete Entschluss31, die (Heil-)Anzeige32, die Veranlassung33, die Not-
wendigkeit34, die Angezeigtheit35 – für eine ärztliche Behandlung be-
schreibt nach medizinischem Verständnis das Bindeglied zwischen der kon-
kreten Maßnahme und dem damit zu erreichenden Ziel.36 Die medizinische 
Indikation ist eine auf medizinisch-fachlicher Ebene angestellte ex-ante37, 
empirisch, final und kausal begründete38 Risiko-Nutzen-Abwägung39, bei 
der die Kriterien der Dringlichkeit und Notwendigkeit40 eine entscheidende 
Rolle spielen und die immer konkret für einen bzw. eine Patient*in gestellt 
wird.41 Diese konkret-individuelle Indikation basiert auf der Anwendung 

____________________ 

29  Bauer, Indikationserfordernis und ärztliche Therapiefreiheit, 2010, S. 4. 
30  Brockhaus Gesundheit, 8. Aufl. 2010, S. 621 Stichwort „Indikation“. 
31  Anschütz, Indikation zum ärztlichen Handeln, 1982, S. 6. 
32  Brockhaus Gesundheit, 8. Aufl. 2010, S. 621 Stichwort „Indikation“; Duden, Das 

Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke, 9. Aufl. 2011, S. 388 Stichwort „Indi-
kation“; Carels/Pirk, Springer Wörterbuch Gesundheitswesen, 2. Aufl. 2005, S. 
113 Stichwort „Indikation; Kern, in: Laufs/Kern/Rehborn, Handbuch des Arzt-
rechts, 5. Aufl. 2019, § 53 Rn. 1. 

33  Carels/Pirk, Springer Wörterbuch Gesundheitswesen, 2. Aufl. 2005, S. 113 Stich-
wort „Indikation“. 

34  Diese Begriffe werden vorliegend synonym verwendet; anders sieht dies Richter, 
Indikation und nicht-indizierte Eingriffe als Gegenstand des Medizinrechts, 2018, 
S. 100ff. 

35  Maio, Die Indikation als Vertrauensgrundlage in der Medizin, in: Dörries/Lipp, 
Medizinische Indikation, 2015, S. 74 (74). 

36  Raspe, Die medizinische Indikation und ihre Regulierung in Zeiten evidenzbasier-
ter Medizin, in: Dörries/Lipp, Medizinische Indikation, 2015, S. 94 (95). 

37  G. Kirchhof, Antworten des Rechts auf medizinischen Fortschritt, in: Dujmo-
vits/Eberhard/Eisenberger, Recht und Medizin, 2006, S. 95 (104f.). 

38  Neitzke, Medizinische und ärztliche Indikation – zum Prozess der Indikationsstel-
lung, in: Dörries/Lipp, Medizinische Indikation, 2015, S. 83 (92). 

39  Lipp, Die medizinische Indikation, MedR 2015, 762 (766); ders., Die medizinische 
Indikation aus medizinrechtlicher Sicht, in: Dörries/Lipp, Medizinische Indika-
tion, 2015, S. 36 (39); ders., in: Laufs/Katzenmeier/Lipp, Arztrecht, 7. Aufl. 2015, 
VI Rn. 95; Kern, in: Laufs/Kern/Rehborn, Handbuch des Arztrechts, 5. Aufl. 2019, 
§ 53 Rn. 1; Kutzer, Vorausverfügter Verzicht auf lebenserhaltende Maßnahmen, 
in: FS für Rissing-van Saan, 2011, S. 337 (349). 

40  Richter, Indikation und nicht-indizierte Eingriffe als Gegenstand des Medizin-
rechts, 2018, S. 97. 

41  Francke, Ärztliche Berufsfreiheit und Patientenrechte, 1994, S. 42; Wallner, Die 
Indikation, RdM 2017, 101 (102); Ziffer 2 der Stellungnahme der Bundesärzte-
kammer, „Medizinische Indikationsstellung und Ökonomisierung“ vom 
20.2.2015, abrufbar unter https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_ 
upload/downloads/pdf-Ordner/Stellungnahmen/Stn_Medizinische_Indikations-
stellung_und_OEkonomisierung.pdf, abgerufen am 22.11.2019. 


